
Tankkontrolle

Jedermann ist verpflichtet, alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt anzuwenden, um nachteilige
Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden. Die Inhaber von Anlagen müssen dafür sorgen, dass die
Anlagen regelmässig auf Mängel, insbesondere Lecks kontrolliert und dass Mängel behoben werden.

Tankanlagen und deren Sicherheitseinrichtungen z.B. Schutzbauwerke (Auffangwannen) aus Beton oder Stahl
müssen periodisch kontrolliert werden, da diese Anlageteile einer natürlichen Alterung ausgesetzt sind. Diese
Kontrollen liegen nicht nur im Interesse des Gewässerschutzes, sondern auch des Eigentümers.

Bewilligung Tankanlagen
Kontrollpflichtige Tankanlagen

Für Auskünfte und Beratungen:
AWEL - Sektion Tankanlagen

Zuständige Abteilung
Bauamt

https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/tankanlagen/bewilligung-meldung-tankanlagen.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/tankanlagen/betrieb-kontrollen-tankanlagen.html
http://www.tankanlagen.zh.ch/
https://www.daenikon.ch/verwaltung/abteilungen-aemter/bauamt.html/123/unit/2

